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1266. 111. Jahrgang 1 885 111°" annee. Jl° 66

Schweizerisches Handelsamtsblatt

Feile ofcielle siisse I commerce- Foelio icinle sn 1I1 commercio

Bern, 27. Juni — Berne, le 27 Juin — Berna, Ii 27 Giugno

Publikatioiisorgau der eidgenössischen Departemente für Finanzen, Zoll und Handel

Organe de publicity des Departements ffederamx des .Finances, des Föag-es et du Commerce
Organo di PuHicitä dei Disartiienli federali w le Finanze, i Dazi eil il Commercio

Jährlicher Abonnementspreis Fr. 6. (halbj. Fr. 3). — Abonnemente nehmen alle Postämter sowie die Expedition des Schweiz. Handelsamtsblattes in Bern entgegen.

Abonnement annuel Fr. 6. (Fr. 3 pour six mois). — On s'abonne anpres des bureaux de poste et ä l'expedition de la Feuille officidle suisse du commerce ä Berne.

Prezzo delle associazioni Fr. 6. (Fr. 3 per semestre). — Associazioni presso gli ufflzi postali ed alia spedizione del Foglio ufficiale svizzero di commercio a Berna.

Amtlicher Theil. — Partie officielle. ^ Parte ufficiale.

Bekanntmachungen nach Maassgabe des schweizerischen Obligationenrechtes.
Publications prevnes par le Code föderal des obligations.

Haudelsregistereiuträge — Inscriptions au Reglstre da Commerce —
Iscrizioni nel Registro di Commercio

1.1lauptregister — I. Registre principal — I. Registro principal©

IVB. Für die auf Böschungen bezüglichen Publikationen wird
Kursivschrift verwendet. — Les publications concernant des radiations
sont faites en caracteres italiques. — Quelle pubblicazioni ehe
risguardano le canceltazioni sono stampate in lettere
corsive.

Kanton Zürich - Canton le Zurich - Cantone di Zurigo

1885. 23. Juni. Die unter der Firma Schweizerische Rück-
versiclierungsgesellsehaft bestehende anonyme Verbindung mit Sitz in
Zürich hat sich am 18. Mai 1885 neue Statuten gegeben, -aus welchen
Folgendes hervorzuheben ist: Zweck dieser Aktiengesellschaft ist:
Gesellschaften, Vereinen, Anstalten oder Privatversicherern des In- und
Auslandes auf Transport-, Feuer-, Lebens- und Unfallversicherungen
Rückversicherung zu leisten. Die Gesellschaft ist auf 50 Jahre, vom 1. Januar
1864 an, geschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft besteht in sechs
Millionen Franken, eingetheilt in dreitausend auf den Namen lautende
Aktien von je zweitausend Franken. Die Bekanntmachungen der
Gesellschaftsorgane erfolgen mit rechtsverbindlicher Wirkung für die Aktionäre
durch schriftliche, in gewissen Fällen rekommandirte Mittheilungen, oder
durch Publikation in drei vom Verwaltungsrathe zu bestimmenden schweizerischen

Zeitungen. Ein vom Verwaltungsrath ernannter Direktor verlritt
die Gesellschaft nach Außen. Der Direktor unterzeichnet im Namen der
Gesellschaft unter der Firma derselben; Verfügungen in Wechsel- und
Ivassasacheu und Verträge werden von einem Mitgliede des Verwaltungsratheis

mitunterzeichnet. Alle im Namen des Verwaltungsrathes erlassenen
Ausfertigungen werden vom Präsidenten oder dessen Stellvertreter
unterzeichnet und vom Direktor contrasignirt. In Verhinderung des Direktors
übernimmt ein vom Verwaltungsrath dafür bestimmtes Mitglied oder ein
vom Verwaltungsrath dazu ermächtigter Angestellter der Gesellschaft dessen
Funktionen. Der Verwaltungsrath bestätigt die schon früher getroffenen
und im Schweizerischen Handelsamtsblatt publizirten Wahlen des Direktors
und zweier Kollektivprokuristen.

24, Juni. Die unter der Firma „F. Gagg-Sp<">rry" in Wald bisher
bestandene Kommanditgesellschaft hat sich am 15. Juni 1885 aufgelöst.
Alleininhaber der Firma F. Gag'g-Spörry (F. Gagg-Spoerry) in Wald ist Friedrich
Gagg von Engelshofen, Kt. Thurgau, wohnhaft in Wald.

23. Juni. Hans Konrad Hardmeyer, bisher Allcin-Inhaber der Firma
„Gebr. Hardmeyer" in Riesbach, ist gestorben. Konrad Ilardmeyer-Hottinger
von und in Hirslanden und Friedrich Hardmeyer-Frevmann von Zumikon,
wohnhaft in Riesbacb, haben unter der nämlichen Firma Gebr. Hardmeyer
in Riesbach eine Kollektivgesellschaft eingegangen, welche am 1. Mai 1885
ihren Anfang nahm. Zur Vertretung der Gesellschaft ist allein befugt:
Konrad Hardmeyer-Hottinger. Natur des Geschäftes: Seidenstofffabrikation.
Geschäftslokal: Engelburg.

Kanton Bern - Canton de Berne - Cantone di Berna

Bureau Bern.
1885. 23. Juni. Unter der Firma Käsereigesellseliaft Oberlindaeli

besteht mit Sitz in Oherlindach eine Genossenschaft. Zweck derselben
ist die Einrichtung und der Betrieb einer Käserei, sei es auf eigene Rechnung

oder durch Verkauf der Milch an einen Käser. Mitglieder der Genossenschaft

sind zunächst die Grundeigenthümer der Dorfgemeinde Oherlindach,
welche die Statuten unterzeichnet haben. Jede weitere Aufnahme unterliegt
dem Genossenschaftsbeschluß. Der Austritt kann zu jeder Zeit erfolgen
und richtet sich nach den im Gesetze enthaltenen Bestimmungen. Der
Ausschluß eines Mitgliedes erfolgt durch 2/s Mehrheit der Genossenschafts¬

mitglieder, wenn es sich der Milchfälschung schuldig macht, den Statuten
zuwiderhandelt oder in Konkurs fällt. Die Beiträge der Mitglieder bestehen
aus einem jährlich zu bestimmenden Betrag, welcher auf je 200 kg
gelieferter Milch berechnet wird. Die Genossenschaft tritt ordentlicherweise
jährlich ein Mal zu einer Generalversammlung, zur Prüfung der
Jahresrechnung und zur Wahl des aus 5 Mitgliedern bestehenden Vorstandes
zusammen. Diesem Vorstande bestehend aus einem Präsidenten, einem
Kassier, einem Sekretär und zwei Mitgliedern (Milchfekern) liegt die
Vertretung der Gesellschaft nach Außen ob. Die verbindliche Unterschrift
Namens der Genossenschaft führen der Präsident und der Sekretär
derselben durch Kollektivzeichnung. In Verhinderung des Präsidenten zeichnet
der Kassier als Stellvertreter. Der Gewinn resp. der Erlös aus der
verkauften Milch oder dem fabrizlrten Käse wird nach Abzug der Unkosten
für Unterhaltung des Käsereigebäudes und der zudienenden Geräthschaften,
der Steuern und Teilen, unter die Mitglieder der Gesellschaft nach Maßgabe

des Quantums der von ihnen gelieferten Milch und auf Grundlage
einer vom Sekretär aufzustellenden Berechnung vertheilt. Die Mitglieder
der Genossenschaft haften persönlich für alle Verbindlichkeiten der Genossenschaft.

Präsident der Genossenschaft ist: Herr Bendicht König, Gutsbesitzer
in Oberlindach; Sekretär: Herr Fried. Glauser, Gutsbesitzer daselbst; Kassier
und Stellvertreter des Präsidenten: Herr Johann Baumgartner, Gutsbesitzer
ebendaseihst.

Bureau Interlaken.
24. Juni. Unter der Firma Hotel Metropole in Interlaken gründete

sich mit Sitz in Interlaken und nach Mitgabe des schweizerischen Obligationenrechts

eine Aktiengesellschaft zum Zwecke des Ankaufs und Betriebs
der bisher unter dem Namen « Grand Hotel Ritschard » bekannten Besitzung
in Interlaken, sowie allfällig anderer derartiger Etablissemenle. Die
Gesellschaftsstatuten sind am 1. Juni abhin in Paris festgestellt und unterzeichnet
worden. Die Dauer der Gesellschaft beginnt mit dem 1. Januar 1885 und
ist vorläufig nicht beschränkt außer in den durch die Statuten und im
Gesetze vorgesehenen Liquidationsfällen. Das Gesellschaftskapital besteht
aus Franken zweimal hunderttausend, eingetheilt in 400 Aktien
von je Fr. 500, lautend auf den Inhaber. Das Aktienkapital kann auf Antrag
des Verwaltungsrathes .durch Beschluß der Generalversammlung späterhin
erhöht werden. Die Bekanntmachungen erfolgen mit rechtsverbindlicher
Wirkung für die Aktionäre durch Einrückung im Schweiz. Handelsarntsblatt.
Die Vertretung der Gesellschaft nach Außen wird durch einen Verwaltungsrath

von 4 Mitgliedern ausgeübt. Die Ausfertigungen desselben tragen die
Unterschriften zweier seiner Mitglieder. Als Mitglieder des Verwaltungsrathes

für die ersten drei Jahre sind bezeichnet: 1) Herr Armand Flury,
Direktor einer Versicherungsgesellschaft in Paris, Rue d'Antin, Nr. 9;
2) Herr Gottlieb Baumann, Avocat in Paris, Rue Richer, Nr. 54;
3) Herr Charles Balezeaux, Gutsbesitzer in Paris, Rue Marsallier, Nr. 9;
4) Herr Louis Ewald, Banquier in Paris, Rue de Tilsit, Nr. 12. Geschäftslokal:

Hotel Metropole in Interlaken. Der Sitz der Gesellschaft kann späterhin
durch den Verwaltungsrath verändert und durch Beschluß der
Generalversammlung in's Ausland verlegt werden.

Bureau Schloßivyl (Bezirk Konolfingen).
24. Juni. Hie Firma Chr. Schüllerf Müller in Obergoldbach, pu-

blisirt im Handelsarntsblatt Nr. 66 vom 8. Mai 1883, ist wegen Geltstags-
(Konkurs-) Erkennung über den Inhaber Christian Schalter von Walkringen,
gewesener Müller in Obergoldbach, im Handelsregister amtlich gestrichen
worden.

Basel-Stadt — Bäle-ville — Basilea-Cittä

1885. 24. Juni. Hie Kommanditgesellschaft JSr. Kallmann <£' Cie
in Basel ist durch Konkurs aufgelöst worden und die Firma erloschen.

24. Juni. Die Eidgenössische Bank in Bern hat zum Generaldirektor
ernannt: Dr G. Wilhelm von Graffenried-Marcuard; derselbe

führt sowohl für die Hauptbank in Bern, als auch für sämmtliche Gomptoirs
die rechtsverbindliche Unterschrift.



24. Juni. Die Firma Henry Krauer in Zürich, eingetragen im Handelsregister

von Zürich am 9. Februar 1883 und publizirt im Schweiz.
Handelsamtsblatt Nr. 22 vom 13. Februar 1883, errichtet mit dem l.'Juli 1885
unter derselben Benennung in Basel eine Zweigniederlassung und
ertheilt für diese sowohl, wie für die Hauptniederlassung Prokura an Jean
Meili von Zürich. Natur des Geschäftes: Agentur und Kommission in roher
Seide und Seidenabfällen. Geschäftslokal: Bheinsprung 24.

Kanton Schaffhausen - Canton de Sctiaffiiouse — Cantone di Sciaffusa

1885. 24. Juni. Die Firma Leo Boll in Schaffhausen (in das

Handelsregister eingetragen am 6. Februar 1883 und publizirt im
Handelsamtsblatt vom 14. Februar 1883) ist in Folge Konkurses des Inhabers von
Amtes wegen im Handelsregister gestrichen worden.

24. Juni. Johannes Germann ist als Mitglied und Präsident der Direktion
der Spar- & Leilikasse Merishausen in Merxhausen zurückgetreten und
in Folge dessen seine Unterschrift für genannte Anstalt erloschen. An seine
Stelle ist gewählt worden Georg Meister, Oberlehrer, von und in
Merishausen, der nunmehr mit dem Kassier Mt. Meier, Lehrer, für genannte
Anstalt auf Depositenscheinen kollektiv, in den übrigen Fällen einzeln die
verbindliche Unterschrift führt.

Aptizcll A.-Rti, — ApnzeU-Rh, ext. — Appenzell!) est.

1885. 24. Juni. Als Kassier der Ersparnisskassa in Speicher
(siehe Schweiz. Handelsamtsblatt 1883, 7. November, Seite 954) ist vom
dortigen Gemeinderathe an Stelle des auf Begehren entlassenen Johannes
Altherr-Leumann gewählt worden Gottfried Lutz.

Kanton GranlMcii - Canton des Grisous — Cantone dei Griiioni

1885. 23. Juni. Die Firma Joseph Fleischinaiiii in Chur ertheilt
Prokura an die Tochter Barbara Fleischmann von Holletitz (Böhmen),
in Chur.

Kanton ftarpn - Canton de TMrpyie - Cantone di Tnrpna

1885. 24. Juni. Die Firma „Victor Spiess" in Bemensberg ist in
Folge Wegzugs des Inhabers hierorts erloschen. Inhaber der Firma Jacob
Keller in Remensberg ist Jacob Keller von Zuzwyl, Kt. St. Gallen, wohnhaft
in Remensberg. Natur des Geschäftes: Käse- und Butterfabrikation.

Kanton faadt — Canton de Vand — Cantone di Vand

Bureau de Moudon.

24 juin. Sous la raison sociale Societe du gaz de Moudon il est
fonde une societe anonyme, avec siege ä Moudon, en vue de l'eclairage
et du chauffage de la ville de Moudon, cela en vertu de la concession
accordüe par les autorites communales de Moudon. La societe est conclue
pour cinquante ans, ä partir du 18 juin 1873. Le capital social est fixe ä

soixante-cinq mille francs, divises en cent trenle actions de cinq
cents francs chacune. Les actions sont nominatives. Les publications de
la societe seront valablemenL faites et opposables aux actionnaires par
insertions dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la Feuille
officielle cantonale. La societe est representee vis-ä-vis des tiers par le
president de son conseil d'administration. Le president oblige la societe
par sa signature. Le president du conseil d'administration est: Pierre-Isaac
Joly, ä Moudon.

Bureau d'Oron-la-Ville.
24 juin. La raison Therese Purg. ä Oron - la - Ville, est eteinte

ensuiie de renonciation de la titulaire.

Bureau de Tevey.

24 juin. Le chef de la maison CI Rigassi, ä Vevey, est Clementine
Rigassi, de Landarenca (Grisons), domiciliee ä Vevey. Genre de commerce:
Mereerie. Magasin: Rue d'ltalie, n° 57.

Kanton Genf — Canton tie Gen&ve — Cantone di Ginerra

1885. 4 mai. Le chef de la maison Jules Terrisse, ä Geneve,
commencöe le premier janvier 1885, est Jules Terrisse, de Geneve, jusqu'ici
domicilie ä Moscou et actuellement ä Geneve. Genre d'affaires: Huiles
minerales. Bureau: 36, Rue de Lausanne.

22 juin. La raison „ J. M. Fournier " (boulanger), ä Garouge, a cesse
d'exister ensuite du depart du canton, du titulaire, en mai 1884. La maison
est continuee des la meme date et sous la raison Cabero, par Antoine
Louis Cabero, de Culoz (departement de l'Ain), domicilie ä Carouge. Genre
de commerce: Boulangerie. Magasin: 92, Rue Ancienne.

22 juin. La societe en nom collectif F Joset-Lang & C° (etablisse-
ment d'horticulture), ä Plainpalais, est dissoute ä dater du 22 juin 1885
et ne subsiste plus que pour sa liquidation qui est confiee au sieur
Jaillet-Perrin, arbitre de commerce, domicilie ä Geneve.

23 juin. Le chef de la maison S. Ehrsam, ä Geneve, commencee
en juin 1880, est Sebastien Ehrsam, d'origine alsacienne et citoyen frangais
par option, domicilie ä Geneve. Genre d'industrie: Tourneur sur bois et
commerce d'articles tournes. Magasin: Rue des Voirons, 1.

23 juin. La raison „ Ym Teufel ", ä Geneve, a cesse d'exister ä dater
du quinze juin 1885, ensuite de la renonciation de la titulaire. La maison
est continuee des la meme date et sous la raison J. J. Weiss, par Jean
Jacob Weiss, de Mettmenstetten (Zurich), domicilie ä Geneve. Genre de
commerce: Chaussures. Magasin: Rue d'ltalie, 7.

23 juin. L'associee Madame Jenny Compagnon, nee Fulliquet, se retire
ä dater de ce jour de la societe en nom collectif Vuagnoux & C°, ayant
pour objet l'exploitation d'une agence de publicite ä Geneve. Le sieur
Charles Henri Chanel, de Gollion (Vaud), domicilie ä Geneve, entre & la
meme dale dans cette societe qui continue sous la meme raison sociale
et pour le meme genre d'affaires. Les deux associes auront ä degre egal
la signature sociale.

Rückzug der alten Banknoten.
Der Bundesrath hat auf ein bezügliches Ansuchen der Konkordats-

Banken beschlossen, den Endtermin für die Einlösung der noch ausstehenden
alten Banknoten durch die Emissionsbanken bis zum 1. Februar 1886

zu verlängern.
Auf diesen Zeitpunkt haben die Banken den Gegenwerth der noch

ausstehenden alten Noten an die eidg. Staatskasse einzuzahlen, welche
dann, an der Stelle der Banken, die Einlösungspflicht zu übernehmen hat.
(Art. 52 des Banknotengesetzes.)

Bern, den 20. Juni 1885.
Eidg. Fmanzdepartement.

Ketrait des anciens billets de banque.
Ensuite d'une demande adressee par les banques concordataires,

relative au retrait des anciens billets de banque, le conseil föderal a decide
de prolonger le delai fixe pour le remboursement des anciens billets non
encore rentres, par les banques d'emission jusqu'au 1er fevrier 1886.

A l'expiration de ce delai, ces dernieres auront ä verser le montant
de leurs billets non rentres ä la caisse föderale, chargee d'operer le
remboursement ä la place des banques. (Art. 52 de la loi sur les billets de
banque.)

Berne, le 20 juin 1885.
Departement federal des finances.

Ursprungszeugnisse für Sendungen nach Rumänien.

Der schweizerische Generalkonsul in Bucharest hat das
unterzeichnete Departement telegraphisch benachrichtigt, dass Waaren, die
in Rumänien eingeführt werden, vom 12. Juli dieses Jahres an von
Ursprungszeugnissen begleitet sein müssen, um Anspruch auf die
vertragsgemässe Verzollung zu haben. Diese Ursprungszeugnisse
können durch die Gemeindebehörde des Absenders, oder selbst durch
den Chef desjenigen Zollbureau, über welches die Ausfuhr stattfindet,
ausgestellt werden.

Die Zeitungsredaktionen werden hiermit ersucht, zur Verbreitung

dieser Bekanntmachung beitragen zu wollen.
Bern, den 19. Juni 1885.

Eidg. Handels- und Landwirthscliafts-Departement.

Certificats d'origine pour les envois ä destination
de la Eoiunanie.

Le consul general suisse a Bucarest informe telegrapliiquement
le departement soussigne, que les marchandises expediees en Roumanie
devront etre aecompagnees de certificats d'origine a dater du 12 juillet
prochain. Ce n'est qu'a cette condition qu'elles auront droit a etre
traitees en douane conformement aux stipulations conventionnelles.
Ces certificats d'origine peuvent etre delivres par les autorites
communales du domicile de l'expediteur, ou meme par le chef du bureau
des peages par lequel la sortie a lieu.

Les journaux sont pries de reproduire cette information.
Berne, le 19 juin 1885.

Departement federal du commerce et de l'agriculture.

Rapport du consul suisse ä Montevideo,
M. le Dl F. Jlappan, sur l'annee 1884.

L'annee 1884 peut etre consideree comme bonne pour la republique
Orientale de l'Uruguay, tant au point de vue des productions naturelles que
du mouvement commercial. Les reeoltes, en general, ont ete abondantes
et la production du ble telle que les prix de cette cereale sont tombes
au-dessous de la moyenne, ce qui n'a pas ete favorable ä notre colonie
Nueva-Helvecia. Le triste etat des voies de communication, l'eloignement
relatif de la capitale mettent le coüt du transport des produits agricoles
ä un prix qui, lorsque ces produits sont ä bon marche, ne iaisse guere
de benefice au cultivateur.

Importation. Void le resume general de l'importation pour l'annee
1883, compare ä celui de l'annee anterieure:

Designation des articles 1882 1883

Boissons en general £§ 3'348,357 3'538,689
Comestibles » 4'917,083 4'598,203
Tabacs, cigares » 567,686 453,922
Confection » 1'669,085 2'862,323
Matieres premieres pour l'industrie, cons-

tractions et machines » 4'379,804 4'130,532
Divers » 2'757,772 3'775,675

Total (piastres) 17'639,787 19'359,344

L'annee 1883 presente ainsi une augmentation de 12 % sur l'annee
anterieure.

D'apres les donnees officielles, la Suisse figurait dans l'importation
pour 25,112 piastres en 1882 et pour 18,381 piastres en 1883. Soit en
1882 pour 0,14 °/o, et en 1883 pour 0,09 °/o de la totalite de l'importation.
Mais, par les motifs que j'ai dejä exposes dans les precedents rapports, ces
chiffres officiels ne disent rien et ne peuvent servir de base ä une
appreciation exacte du mouvement commercial entre les deux pays. Je ne citerai
qu'un exemple ä l'appui de cette affirmation. Dans toute la republique il
ne se consomme pas un litre d'absinthe qui ne porte une marque suisse,
or, sur 35,526 litres d'absinthe et 3621 douzaines de bouteilles de la meme
liqueur figurent comme pays introducteurs: la France, 1'Italie, l'Allemagne,
la Hollande et l'Espagne, sans qu'il soit fait mention de la Suisse.

Ge fait m'amena tout naturellement ä insister une fois de plus sur la
necessity de faire enregistrer ici les marques de fabrique, afin de pouvoir
poursuivre les contrefacteurs.

Ge consulat est ä la disposition de tous ceux de nos compatriotes
qui desireraient prendre cette mesure et il se fera un devoir de faire les
demarches ä ce sujet, lorsqu'on sollicitera son intervention.



La Suisse figure aussi comme introductrice de tabacs (2653 kg de

cigares), de fromage (337 kg!), de coton (2123 kg), ainsi que des articles
suivants: tissus de coton, chaussures, dentelles, confection, rideaux, huile

pour machines, cirages, cuirs prepares, tissus elastiques pour chaussures,

drogues, mereerie, faiences, pianos (2).

Les chiffres officiels pour la bijouterie et Yhorlogerie sont les suivants:
Montres en or: Qnantite's Val. en piastres

354
64

653
130

Allemagne
Suisse
France
Angleterre

Montr, en argent: (jiiant.

Allemagne 731
Suisse 459
France 388
Angleterre 22
Ports non deter-

6

8,850
1,600

16,305
3,250

Val. en piastres

5,407
3,213

17,402(1!)
156

mines 40

Talenr fit piastres

8,024
1,380
1,203

Argent ouvre: Yaleur en piastres

Allemagne 6,763
France 7,648
Angleterre 303
Suisse 489
Espagne 250
Italie 75

Bijouterie: Yaleur en piastres

Allemagne 29,808
France 47,021
Italie 3,222
Suisse 2,771
Republique Argentine 2,544

Montres en cuivre et composition: Quantites
France 2,678
Allemagne 444
Suisse 401

D'apres cette douteuse statistique, la Suisse n'aurait iutroduit ni outil-
lage, ni fourniture d'horlogerie cette annee.

Au sujet de l'horlogerie et nonobstant les chiffres officiels ci-haut
prösentös, j'ai la satisfaction de pouvoir assurer que les montres suisses

sont, ici, preferees aux autres montres, cela ä lous les points de vue, nos
produits surpassant de beaucoup ceux des autres pays.

Cependant, j'engage nos fabricants it moddrer leurs envois et ä agir
avec beaucoup de prudence, car sans qu'il y ait encombrement, la place
est cependant abondamment pourvue.

G'est dans ce sens que le consulat a toujours l-dpondu aux nombreuses
deinandes de renseignements qui lui sont parvenues cette annee.

Ici encore j'appelle 1'attention de nos fabricants sur i'utilite de i'en-
registrement de leurs marques, et je les engage ä prendre des mesures
afin d'empecher que des horlogers anglais, allemands ou frarnjais ne revetent
leurs produits inlerieurs de marques suisses accreditees.

Ge consulat deconseille ä nouveau Vemigration k tout Suisse qui ne
possöde pas un etat manuel ou qui n'a pas des moyens de fortune suffi-
sanls, accompagnes d'une bonne sante et d'une solide instruction, surtout
au point de vue des langues.

Les comp tables, professeurs, commis et les personnes qui ont des
professions liberales en general trouveront fort difficilement ici les moyens
de gagner leur vie. Toutes les carrieres sont encombrees.

Nichtamtlicher Theil. — Partie non officielle.

Parte non ufficiale.
Ituiuirsvri'saiiiiiiliii!». Das Postulat betreffend clie Errichtung

einer Kunstschule im Tessin ist als Motion auf die nächste Session
verschoben worden. Dieselbe lautet:

„Der Bundesrath wird eingeladen, zu untersuchen und darüber Bericht und Antrag
vorzulegen, ob in der italienischen Schweiz eine eidgenössische Kunstschule errichtet
oder eventuell eine entstehende kantonale Kunstschule mit Bundesmitteln unterstützt
werden solle."

Ein vom Bundesrathe gestelltes Nachtragskreditbegehren im Betrage
von 70,000 Fr. behufs Subventionirung gewerblicher Bildungsanstalten
wurde bewilligt.

Das Versicherungsgesetz ist zu Ende berathen. Vorbehaltlich
der definitiven Bereinigung des Textes sei hiemit der Wortlaut mitgetheilt:

Bundesgeseis betreffend Beaufsichtigung von Privatunternehmungen im
GeMete des Versicherungswesens:

_

Art. 1. Die in Art. 34, Absatz 2, der Bundesverfassung dem Bunde übertragene
Aufsicht über den Geschäftsbetrieb von Privatunternehmungen im Gebiete des
Versicherungswesens wird vom Bundesrathe ausgeübt und es unterliegen derselben alle
Privatunternehmungen auf dem Gebiete des Versicherangswesens, welche in der Schweiz
Geschäfte betreiben wollen.

Vereine mit örtlich beschränktem Geschäftsbetriebe, wie Krankenkassen, Sterbe-
Vereine u. s. w., fallen nicht unter dieses Gesetz.

Den Kantonen bleibt vorbehalten, über die Feuerversicherung polizeiliche
Vorschriften zu erlassen, und den Feuerversicherungs-Unternehmungen mäßige Beiträge zu
Zwecken der Feuerpolizei und des Feuerlöschwesens aufzuerlegen.

Beschwerden gegen Verfügungen letzterer Art unterliegen dem Entscheide des
Bundesrathes.

In Bezug auf die kantonalen Versicherungsanstalten bleiben die gesetzlichen
Bestimmungen der Kantone vorbehalten.

Art. '2. Um in der Schweiz Geschäfte betreiben zu können, haben die privaten
Versicherungsunternehmungen folgende Erfordernisse zu erfüllen:

1) Es sind dem Bundesrathe diejenigen öffentlich ausgegebenen Dokumente
einzureichen, aus welchen die Grundbestimmungen und die allgemeinen Versicherungsbedingungen

der Unternehmung entnommen werden können, und überdies, sofern diese
schon vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes Versicherungsgeschäfte betriehen hat,

diejenigen Vorlagen zu machen, aus welchen der bisherige Stand der Unternehmung in
den durch Art. 5 bis 8 bezeichneten Richtungen zu erkennen ist (Statuten, Prospekte,
Tarife, Rechenscnaftsberichte, Jahresrechnungen u. s. f.).

In Bezug auf die Grundbestimmungen und die allgemeinen Versicberungsbedingungen
soll insbesondere genau angegeben werden:

a. Bei Aktiengesellschaften: Wie groß die Anzahl und das Kapital der gezeichneten
Aktien, wie viel davon einbezablt ist, und welche Vorschriften bezüglich der
weitern Haftbarkeit der Aktionäre bestehen;

.6. hei gegenseitigen Gesellschaften: Oh ein Gründungsfonds besteht, und mit welchen
nähern Bestimmungen, ob die Versicherten oder Versicheruugsnehmer für den
Gesammtschaden der Jahresrechnung haften, und in welchem Umfange.

2) Forner sind dem Bundesrathe mitzutheilen:
ß. Von den Lehensversicherungsgesellschaften: Die Mortalitätstafel, der Zinsfuß und

die Nettoprämieu, unter Angabe der Zuschläge oder der sonstigen Deckung der
Verwaltungs- und Betriebskosten; die Grundlagen und die Methode der
Reserverechnung, sowie die Methode für die Prämienüberträge;

b. von den Unfallversicherungsgesellschaften: Die technischen Grundlagen, im All¬
gemeinen der Umfang und die Art der Haftung (Kapital, Renten), die Methode
der Reserveberechnung für bestehende Rentenschuldpflichten, für angemeldete,
aber noch nicht liquidirte Schäden, und der Prämienüberträge für noch nicht
abgelaufene Versicherungen;

c. von Feuer-, Hagel-, Transport- und andern Versicherungsgesellschaften gegen
Sachbeschädigung: Die zur Anwendung kommenden Grundsätze hei Berechnung
der Reserve für die am Schlüsse des Rechnungsjahres bekannten, aber noch nicht
vollständig erledigten Schäden, sowie der Prämienüberträge für noch nicht
abgelaufene Versicherungen und für vorentrichtete Prämien.

3) Ausländische Unternehmungen haben zudem:
a. Den Nachweis zu leisten, daß sie an ihrem Gesellschaftssitze auf eigenen Namen

Rechte erwerben oder Verbindlichkeiten eingehen können;
b. ein Hauptdomizil in der Schweiz und einen Generalbevollmächtigten zu bezeichnen,

sowie eine Abschrift der demselben zu ertheilenden Vollmacht vorzulegen.
4) Sämmtliche Privatversicherungs-Unternehmungen sind gehalten, in jedem Kanton,

in dessen Gebiete sie Geschäfte betreiben, ein Rechtsdomizil zu verzeigen, an welchem
sie, sofern der Versicherungsvertrag nicht den Wohnort des Klägers als Gerichtsstand
vorsieht, bezüglich der mit Einwohnern des Fetreffenden Kantons abgeschlossenen
Versicherungsverträge gleich wie an ihrem schweizerischen Hauptdomizil belangt werden
können.

Ueberdies steht es für Ansprüche aus Versicherungsverträgen gegen Feuerschaden
dem Kläger frei, den Gerichtstand der gelegenen Sache anzurufen.

5) Die Privatversicherungs-Unternehmungen haben zu Händen des Bundesrathes
eine von diesem festzusetzende Kaution zu leisten.

Art. 3. Der Bundesrath entscheidet auf Grund der vorgelegten Ausweise und
allfällig anderer von ihm ermittelten thatsächlichen Verhältnisse über die an ihn gelangenden

Gesuche um Bewilligung des Geschäftsbetriebes.
Ohne die Bewilligung des Bundesrathes ist privaten Unternehmungen die

Vornahme von Versicherungsgeschäften in der Schweiz gänzlich untersagt. Vorbehalten
bleibt die in Art. 14 enthaltene Uebergangsbestimmung.

Art. 4. Treten später Veränderungen in den unter Art. 2, Ziff. I bis 3, bezeichneten

Verhältnissen ein, so ist von denselben dem Bundesrath sofort Kenntniß zu geben.
Art. 5. Jede private Versicherungsunternehmung hat alljährlich, innerhalb sechs

Monaten nach Ablauf des Rechnungsjahres, dem Bundesrath den Rechenschaftsbericht
einzureichen, aus welchem für jeden Hauptzweig der Versicherungen (Leben, Unfall,
Feuer, Transport u. s. w.) und bei der Lebensversicherung für jede Versicherungsart
deutlich zu entnehmen sind:

1) Der Versiclierungsbestand zu Anfang des Rechnungsjahres.
2) Bei der Lebensversicherung der neue Zuwachs und die freiwilligen Austritte

(Verzicht. Ablauf, Rückkauf u. s. w.) während des Rechnungsjahres, bei den übrigen
Versicherungszweigen die der Prämieneinnahme des Rechnungsjahres entsprechenden
Versicherungssummen oder Versicherungsverpflichtungen.

3) Die Anzahl der im Rechnungsjahre eingetretenen Schadenfälle und die dafür
bezahlten und reservirten Beträge, und dazu bei der Lebensversicherung das Verhältniß
der Sterbefälle zu den Walirscheinlicbkeitserwartungen.

4) Der Versicberungsbestand am Schlüsse des Rechnungsjahres, sowie die
territoriale Ausdehnung des Versicherungsbetriebes.

5) Die Verbältnisse der Rückversicherung, d. h. ob und wie viel die Gesellschaft
von ihren Risiken in Rückversicherung gegeben, und im Weiteren, ob und wie viel sie
an Rückversicherungen von andern Gesellschaften übernommen bat.

Art. 6. Mit dem Rechenschaftsbericht ist auch die Jahresrechnung einzureichen,
welche enthalten soll:

1) Die sämmtlichen Einnahmen und Ausgaben des Jahres, nach den einzelnen
Versicherungszweigen und bei der Lebensversicherung auch nach ihren Arten, wobei
insbesondere aufzuführen sind:

a. die an Prämien, Zinsen und Sonstigem vereinnahmten Beträge;
&. die für Prämienrückvergütungen, Rückversicherungen, Schäden, Provisionen und

Verwaltungskosten, sowie Sonstiges verausgabten Beträge.
2) Die Bilanz auf Schluß des Rechnungsjahres, wobei insbesondere :

a. unter den Passiven: die Reserven nach den einzelnen Versieberungszweigen und
bei der Lebensversicherung auch nach ihren Arten zu unterscheiden und die
Prämienüberträge separat einzustellen sind;

b. unter den Aktiven aufzuführen sind:
die Immobilien, Kapitalanlagen und Werthpapiere nach ihren Arten und ihrer

Werthung;
die Organisationskosten und ihre Amortisationsweise, soweit solche überhaupt

unter den Aktiven flguriren;
die Ausstände bei den Agenturen, wobei der wirkliche Rechnungssaldo aus

Prämieninkasso u. s. w. zu unterscheiden ist von demjenigen Betrage, der
etwa an Provision unter den Titel von Ausständen zur Amortisation verlegt

ist.
Die Bilanzen der Unternehmungen sind im schweizerischen Handelsamtsblatt zu

veröffentlichen.
Versicherungs-Unternehmungen, welche statutarisch ihre Bilanzen nicht jährlich

abzuschließen pflegen, kann der Bundesrath für Einreichung derselben einen entsprechend
erweiterten Termin ansetzen.

Art. 7. Gleichzeitig mit der allgemeinen Jahresrechnung sollen, ebenfalls nach
den einzelnen Versicherungszweigen und bei der Lebensversicherung auch nach ihren
Arten, mitgetheilt werden:

1) die zu Anfang und am Schluß des Rechnungsjahres laufenden Versicherungen,
soweit sie aus dem in der Schweiz erzielten Geschäfte stammen:

2) die im Rechnungsjahre in der Schweiz eingenommenen Prämien;
3) die im Rechnungsjahre in der Schweiz fällig gewordenen Versicherungsbeträge.
Aus diesen xlngaben nach Ziffer 2 und 3 soll das in jedem Kanton erzielte Resultat

ersichtlich sein.

Art. 8. Auf Verlangen haben die Versicherungs-Unternehmungen und deren
Generalbevollmächtigte (Art. 2, Ziff. 3 6) dem Bundesrathe noch weitere Auskunft zu ertkeilen,
sowie Einsicht in die' Bücher, Kontrolen u. s. w. über alle Theile der Verwaltung zu
gestatten.

Art. 9. Der Bundesrath trifft jederzeit die ihm durch das allgemeine Interesse und
dasjenige der Versicherten geboten erscheinenden Verfügungen.

Wenn der Stand einer Unternehmung für die Versicherten nicht mehr die noth-
wendige Garantie bietet und die Unternehmung nicht innert der festgesetzten Frist die
vom Bundesrath verlangten Abänderungen an ihrer Organisation oder Geschäftsführung
vornimmt, so hat der Bundesrath derselben die Bewilligung zum Abschlüsse weiterer
Geschäfte zu entziehen.

Im Falle des Rückzuges der Konzession soll, gleichwie in demjenigen einer
freiwilligen Verzichtleistung auf dieselbe, die Kaution erst auf den Nachweis der
Unternehmung zurückerstattet werden, daß sie alle ihre Verbindlichkeiten in der Schweiz
bereinigt hat, und nach einer Bekanntmachung, welche dreimal innert sechs Monaten
auf Kosten der Gesellschaft in den vom Bundesrathe bezeichneten Blättern erschienen
ist. Die Betheiligten haben dem Bundesrathe innert der in dieser Bekanntmachung
festgesetzten Fristen ihre Einsprachen einzureichen, und die Rückerstattung der Kaution
wird nur erfolgen, wenn keine Einsprachen vorliegen oder wenn diese, gütlich oder
rechtlich, zum Austrage gelangt sind.

Art. 10. Der Bundesrath ist befugt, gegen Unternehmungen oder deren Vertreter,
welche den von ihm erlassenen Verfügungen und Verordnungen (Art. 9 und 16) zuwiderhandeln,

Ordnungsbußen bis auf den Betrag von Fr. 1000 auszusprechen.
Art. 11, Von Amtes wegen oder auf Klage hin werden den kantonalen Gerichten

zur Bestrafung überwiesen:
1) Personen, welche in der Schweiz unbefugt Versicherungs-Unternehmungen be¬

treiben oder dazu behülflich sind;
2) die verantwortlichen Leiter, Generalbevollmächtigten und Agenten einer

Versicherungs-Unternehmung, welche in den dem Bundesrathe mitzutheilenden
Vorlagen, Ausweisen und Aufschlüssen die Geschäftsverhältnisse der Unternehmung
unwahr darstellen oder verschleiern, oder welche unwahre Mittheilungen
(Prospekte u. s. w.) veröffentlichen.

Gegen die Schuldigen ist auf Geldbuße bis auf Fr. 5000 oder auf Gefängniß bis
zu 6 Monaten zu erkennen. Mit der Gefängnißstrafe kann auch die Geldbuße bis auf
genannten Betrag verbunden werden.

Das Ui'theil des Gerichtes kann denjenigen, welche sich Uebertretungen dieses
Gesetzes haben zu Schulden kommen lassen, jede weitere Thätigkeit in Bezug auf
Versicherungsgeschäfte auf dem Gebiete der Schweiz untersagen. Die nach Maßgabe dieses
Artikels verhängten Bußen fallen den Kantonen anheim.

Das Gericht wird eine Abschrift des Urtheils dem Bundesrathe mittheilen.
Den Parteien steht gegen Entscheidungen der kantonalen Gerichte über Anwendung

des gegenwärtigen Artikels der Rekurs an das Bundesgericht offen.
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Fur solche Rekurse gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 30. Juni
.1840 über das Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer und polizeilicher Bundesgesetze.

Vergehen, welche nicht unter Ziffer 1 und 2 dieses Artikels fallen, sind nach dem
einschlägigen kantonalen Strafgesetze zu behandeln.

Arl. 12. Der Bundesrath veröffentlicht alljährlich über den Stand der seiner
Aufsicht unterstellten Versicherungs-rnternehmungen einen einläßlichen Bericht.

Der Bundesrath wird die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Ilülfskräfte
beizielieu. Als Staatsgebühr und zur Deckung der Verwaltungskosten wird von den Ver-
sicherungs-lTnternebmungen eine vom Bundesrath zu bestimmende verhältnismäßige Quote
ihrer jahrlich in der Schweiz eingenommenen Prämien bezogen, welche immerhin 1 vom
Tausend nicht überschreiten darf.

Yrt. 13. Alle Streitigkeiten privatrechtlicher Natur zwischen den Unternehmungen
unter sich, oder zwischen denselben und den Versicherten, beziehungsweise Versicherungsnehmern

-- auch im Kalle des Konzessionsentzuges — entscheidet der Richter.
Yrt. 14. Diejenigen privaten Versichcrungsunternehmnngen welche bisher schon

in der Schweiz Gesthafte betrieben haben und dieselben fortzufuhren gedenken, sind
gehalten, binnen sechs Monaten nach (lern Inkrafttreten dieses Gesetzes, dein Bundes-
rathe die in Art. 2 bezeichneten Ausweise einzureichen.

Bis zum Entscheide des Bunclesrathes über die nachgesuchte Bewilligung zum
Fortbetriebe bleiben die bisherigen kantonalen Konzessionen, sowie die bezüglichen
Gesetze und Verordnungen der Kantone auf die betreffenden privaten Vorsichoruugs-
nuternehnrnugeii anwendbar.

Diese Bestimmung findet ihre Anwendung auch für den Fall, als der Bnridesrath
die nachgesuchte Bewilligung ablehnen oder wenn eine Unternehmung eine solche, nicht
einholen und sich auf die Austragung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden
Vertragsverhaltnisse beschranken sollte.

Yrt. 1,1. Unter Vorbehalt der Bestimmungen des vorstehenden Artikels sind die
kantonalen Gesetze und Veroulnungen. welche dem gegenwärtigen Itundesgesetze
widersprechen, mil dem Inkrafttreten dieses letztern aufgehoben.

Demgemäß ist den Kantonen von) Tage der Inkrafttretnng dieses Gesetzes an
untersagt, privaten VcrstchcningBunternehmungen Konzessionen zum Geschäftsbetriebe in
ihrem Gebiete zu erlheilen. bestehende Konzessionen zu verlängern oder den Geschäftsbetrieb

dieser Unternehmungen an irgend welche besondere Bedingungen, Kautionen
oder an die Entrichtung besonderer Taxen zu knüpfen. Dagegen bleibt den Kantonen
v orbbhalten von diesen Yersicberungsunternelunungen, ihren Bevollmächtigten und
Agenten die ordentlichen Steuern und Abgaben zu erheben.

Iii. tti. Der Bundesrat!! ist mit dem Vollzüge dieses Gesetzes beauftragt und erlaßt
die erforderlichen Voll/ngsverordnungen.

Irl. 17. Der Bundesrath wird beauftragt, auf Grundlage des Buudesgesetzes vom
17. Juni 1874, betreffend die Volksabstimmung über Bundesgesetze und ilundesbescblüsse,
die Bekanntmachung dieses Gesetzes zu veranstalten und den Beginn der "Wirksamkeit
desselben festzusetzen.

Yssemblo« föderal«». Le po.stuM soivant:
Le eonseil federal est invite ä presenter, apres etude, an rapport et des

pi «positions sur la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de crcer Jaus 1»

Suisse italienue unc ecole suisse des beaux arts (ecole d'art), eventuellemeiit de
subventionner de par la Confederation, une ecole cantonale de ce genre qui
viendrail ;) ftre creee'1

a (Hö iraoft ä la prochamo session des eliumbres.

Un credit supplementaire de 7(),000 fr., deniande par io eonseil federal
h Hire de subvention aux cooles, professioiuielles, tt ele aeeordd.

La lot eomvrnant la airreiliaiK e federate, en mat/ire d'enfrepritcs
priveer ilassurance psl deliiiiüvenienf acioplee par I es deux eonseds. Nous
en publierons le lexle dans le proclaim nurnero.

lit'giNlatioit ties caiitoiiH sniswes. Se fondant sur un avis do
comile d'higii'iie publique de France qui lixe ft deux grammes par litre
1» lunite extreme an delft de laquelle le ,x titfate de potasse, content/ dans le

t'tii ue pent plus tMre cousidere coinme mdilTerenl pour la sante, aitisi ijue
sur do.-, experiences scientftiques fades (>n France et ailleurs, le departemenl
de rinterieur (conlrolo sanitaire (ies boissons) du caul on de Xeuehätd a

decide le 22 juiti 1885 :

..Que tons les vitts qui seraicnt reconnns plAtres daus imp proportion qui no serait
pas inferienrc 2 grammes par litre, dovraient etre consider«« tmiime insalubies et
qn'il t avait lieu Ten prohiber la vente dam les (HaMissemeiits public»."

1>cklaraiion von Transitgiilera. Mangels gehöriger Uekla-
ralion ml es schon vorgekommen, daß '1ran.Mlgulor beim Eintritt in die
Schweiz haben verzollt werden müssen, und da Ii eine Rückvergütung des
/olles nur wliwer oder «;tr nicht ei balllieh zu machen war. Die
Eisenbahnen richten sich bei der Deklaration zur Verzollung au die Vorschriften
der Begleitpapiere; Manuels derselben haben sie zu fluni, was sie nach den
Umstanden als das Zveekm.'ifügste erachten.

Es durfte den Handelsstand intorossiren, zu erfahren, daß die liahn-
verwa Hungen nouc\*Toiis beschlossen haben, diesfalls auch die Weisungen
der Empfänger, -ei es. daß sie sieb auf eine einzelne Sendung beziehen,
sei es. daß sie in genereller Weise erlheilt werden, zum Voraus enlgegon-
zimehmen. Diese Weisungen müssen stets schriftlich an die Rahnverwallmtg,
beziehungsweise Guterexpediüon derjenigen Grenzslalion erfolgen, über
welche das Gut einhält. Immerhin uberuehinen die Fkihmerwalluiigen keine
\ erantwoi fhchkeit fur entstehenden Schaden im Unterlassungsfälle.

Y>e<-Iarnl ions pour Irs marcliaii<li*«>» «lest iuees an
transit par la Suisse. II arrive souvent que, faule de declaration
suftisante, des niarchandisns destinees nu transit doivenl acquitter les droits
de donatio h lent* entrde en Suisse et qti'il est difficile, smoii impossible
d'obtenir le renibourseinent de res droits. Les eompngnie.s de cbemins de
1'er precedent, pour la declaration ii la douane, d'apres les indications des
pieces d'accompagnement. Si parodies indications manquent, les chernins
cle for fonf co qui leur pa rait le plus opportun, suivant les circonslances.

Cola interessera certainement le commerce d'approndre que les
administrations de chernins de fer ont deniioremenl decide a ce sujet qu'elle-s
so conformeraient aussi aux instructions des deslinataires qiUelles se rap-
portent 5 nn envoi isole ou qu'elles soient donnees ft Favance d'uno maniere
generale. Ges instructions doivent toujour« etrc transmises par eerit k
Fadniiihstralion du chemin de fer ou h l'expedilion des marchandises do
la station fronliero par laquelle la marchandise doit, entrer. Les administrations

do chernins de fer n'aceeptent loulefois aucune responsabilile au
cas oil un ctoinmage rüsulterait du fait qu'on aurait negligd de sc conformer
aux instructions donnees.

Tarife der Risenbahnen. Wir entnehmen dem & Bundesblatt »

folgende Publikationen:
a. Schweizerische Nordostbahn. Mil 1. Juli (1. J. tritt zum Gütertarif Botzbergbahn-

Jura-Bern-Luzern-Bahn (Heft IV der Gütertarife der Bötzbergbahn) vom 1. Januar 1885
ein I. Nachtrag in Kraft. Exemplare desselben können bei dem Tarifburrau und den
bctheiligten Stationen eingesehen und unentgeltlich bezogen werden.

b. Schweizerische Eisenbahnen. 1") Mit 1. Juli d. J. tritt der Tarif vom 1. Juni
1882 fur die direkte Beförderung von Personen und Reisegepäck zwischen der Schweiz

und Italien via Gotthard-Chiasso und Pino samtnt Nachträgen außer Gültigkeit. Auf
den genannten Zeitpunkt wird für den gleichen Verkehr ein neuer Tarif in Kraft
gesetzt werden.

2) Der Tarif vom 1. April 1882 für den preußisch - sächsisch - schweizerischen
Personen- und Gepäckverkclir via Hof- Lindau -Romanshorn und die Nachträge dazu
treten mit 15. September d. J. außer Gültigkeit. Ein entsprechender neuer Tarif wird
seinerzeit publizirt werden.

c. SUdwostdeutsch-schweizcrischer Güterverkehr. Mit 1. Juli d. J. tritt je ein I. Nachtrag

zu den Heften II A, B, V und E und III A, C und E und je ein II. Nachtrag zu
den Heften II D und III I) der südwesldeutsch- schweizerischen Verbandsgütertarife in
Kraft. Diese Nachträge enthalten verschiedene Ergänzungen, Aendcrnngen und
Berichtigungen zu den betreffenden H&upttarifen und können vom 15. d. M. an bei den Tarif-
burcanx der betheiligten Verwaltungen, sowie bei den betreffenden Verbandsstationen
eingesehen und bezogen werden.

d. Gotthardbahn. Vom 1. Juli d. J. au werden im schweizerisch-italienischen
Güterverkehr Maschinen aller Art von Eisen und Stahl, gleichviel, ob dieselben sich in
zusammengesetztem oder zerlegtem Zustande belinden, oder ob dieselben mit anderem
Material verbunden sind, auf den schweizerischen Strecken bei Aufgabe:

als Stückgut nach Klasse II,
in Wagenladungen von mindestens 5,000 kg nach Spezialtarif I«, bezw. A.-T. Nr. 0 n ;

» 3) n n 10,000 „ „ „ 11)7 „ „ „ I) 0

tarifirf. Für Lokomobile, Drosch- und Sae- (auch Drill-) Maschinen, welche auf
Landwegen auf eigenen Radern laufen, tritt diese Klassifikation erst mit dem 1. Oktober d. J.
in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkte werden dieselben noch in bisheriger Weise tarifirt.

Auf den italienischen Strecken bleibt bis auf Weiteres die bisherige Tariff rung
bestehen.

Voreinigte Schweizerbahnen. Ii Vom 1. Juli nachahm au treten fur den Transport

von Bier in Fassern im Verkehr mit der Rorechach-Heiden-Bergbahn nachstehende
direkte Frachtsätze in Kraft:

>?»n -cht ndioKit n
a'J>''d'wlm,gnt

von wenigstens 3000 kg
Taxen p r o lOO k K

Heiden nach und von St. Gallen III Ct. 81 Ct.

„ „ „ St. Fiden III „ 8t „
„ „ „ Rorschach 88 „ 6(5 „

2) Mit. dem I. September naclisthin tritt zum direkten Personen- und Gepacktarif
der Station Wald nach schweizerischen Stationen vom l. Januar 1881 ein i. Nachtrag,
betreffend Erhöhung der Fahrpreise III. Klasse nach und von Station Bremgarteu, in
Kraft.

3) "Mit dem 15. Juni kommen für Bau- und Nutzholz in Ladungen von 10,000 kg
per Wagen und Frachtbrief folgende Taxen zur Anwendung:

Von Laut räch Yon Hard-Fussen h

Ab St. Margrethen transit: per looo ksr
nach Delle transit F. 0 Fr. 10. 73 Fr. 10. 83

« » „ U L. M „11.73 „ II- K!

„ Verrieres transit .,12. 53 „ 12. (>*J

„ Genf transit ,11. 93 15. 03

4) Arn 1. Juli 1. J. gelangt ein I. Nachtrag zum Ausnahmetarif für Bau- und
Nutzholz aus Bayern nach V. S. B. vom 15. Oktober 1884, Frachtsätze für Schleif- und
Prügelholz enthaltend, zur Einführung.

Einzelne Exemplare können bei (Ion Stationen gratis bezogen werden.

öj Mit 1. Juli tritt ein direkter Tarif für den Güterverkehr zwischen Stationen der
AVadenswei 1 -Einsiedeltt-Bahn einerseits und den Vereinigten Scliweizerbalmen einschließlich

der Toggenburgerbalin und Wald-lUiti-Bahn anderseits in Kraft.

f. Jura - Bern -Luzern • Bahn. 1) Mit Wirkung vom 1. Juni 1. J. werden die Artikel
„Rollguß und (lenaturirtes Salz zum Düngen" in Wagenladungen von 10,(XX) kg oder
dafür zahlend, im Güterverkehr Holland-Basel via Delle zu den Taxen des Aumiahme-
tarifes Nr. 12 im Tnrif'hefl vom 1. Februar 1S84 befördert.

2) Vom 12. Juni an sind die im Ausnahmetniif fur den helgiseh-sudwestdeutscben
Güterverkehr vom 1. Marz 1885 verzeichneten Taxen fur die Beförderung von Steinkohlen,
Kok es und Briquets, in Bestimmung nach Basel, wie folgt redtizirt:

Schnit Itabelle A
um 2 Ct. ab Chönöc, Chaudfontaine. Trooz, Trooz (Offi0 du Hasard), Verviers und Batticc
und von 3 Ct. ah Chcnee (Fond Piquetie) und Herne.

Schnitttabclle B

um 2 Ct. für die Transporte ab den vorgenannten belgischen Stationen nach Basel.

Aargauisch-Luzernisclie Seethaibahn. I) Im internen Personenverkehr der Seellial-
balin tritt am 1. Juli 188,3 ein neuer Aboimemerilstarif als Nachtrag zum Tarif fur die
Beförderung vou Personen und Gepäck vom Jahre in Kraft, welcher auf den
Stationen der Seethalbahn eingesehen werde« kann.

2) Für den direktem Verkehr zwischen den Stationen der Aargauiscli-Lu/prnischeii
Seethalbalm einerseits und einer Anzahl Stationen der N'ordostbalm und Jiotzbergbahn
anderseits tritt mit dem 1. Juli 1885 ein direkter Personen- und Gepacktarif in Kruft

b. Emmenthal - Bahn. "Mit 1. Juli naehstbiii kommen wahrend des lletrieli(>s qler
Vitzuau-Rigibahn auf den Stationen Neu-Solothuvn und Burgilort besondere Jjii.sttniirt -
billete II. und III. Klasse mit bedeutend erma big ten Fahrtaxen nach Ritri - Kaltbad,
Rigi-Knlm und Rigi-Scheidegg und retour mit LLm- und Rückfahrt via Langnau-Litzcrii
zur Ausgabe. Diese Billete genießen eine dreitägige Gültigkeit und weiden alio Tage
ausgegeben.

2Eol1 wesen «les Anslsiinles. Ver. Stauten von Nordamerika.
«Frankfurter Ztg. » vernimmt, daß wahrend bisher bei der Verzollung der
zum Export nach den A'ereinigteu Staaten bestimmten Waaren nur der
AVeilh der wirklichen äußeren \ erparicung vom Zoll befreit war, künftig
nacn einer Verfugimg des amerikanischen Schatzamtes auch alle Umhüllungen,
Futterale und sonstige Dinge, die zum Atisschmnek oder zur besseren Kou-

servii'ung der Waaren dienen, vom Zolle befreit sein werden, selbst wenn
die Waaren durch eine solche Ausschmückung etc. einen höheren Werth
erlangen.

— Kinäermehl (Nahrungsmittel fur Säuglinge) ist mit 20% ad valorem
zu verzollen.

— Das «Deutscht! llaiidelsarchiv» registrirt folgende Tanfenlseheid«
des Schatzamis:

Italian Cloth von Baumwolle mit unwesentlichem Sei den streifen unterliegt
einem Zollsatz von 40 % vom Worth.

Kämmlinge von Angoraziegenhaar, welche zur Fabrikation von Plüsch,

Seehundsfellimitation, Astrachan und anderer derartiger Artikel zu Damenmanteln

und zu Besatz von Dameiikleiduiigsstücken verwendet werden und nicht lediglich

zur Teppichfabrikation geeignet sind, unterliegen einem Zoll von 10 Cents für
das l'fluid.

Metall- (Kompositions-) Blech in .Dimensionen von ö'/a zu 21) Zoll unterliegt

einem Zoll von 45 % vom Worth.
Baumwollene Bander mit Namen oder Fabrikmarken, welche auf dem

J aoquardsttihl eingewebt sind, unterliegen als nicht besonders aufgeführte -Baum-

wollenwoaren einem Zoll von 35 °/o vom Werth.

Metallstempel (ans Messing und Stahl), welche in einzelnen Theilen leicht

vernickelt sind, werden nicht als plattirte Waaren angesehen, sondern unterliegen
einem Zoll von 45 °/o vom Werth. *

Irdene Ziegel, welche zu zerbrechlich und zu dünn sind, um als Pflaster-

ziegel verwendet zu werden, welche jedoch zu llerdeinfassungen und sonstigen

Zwecken geeignet sind, unterliegen einem Zoll von 55 % vom Werth.
Kettenbäume von Holz und Metall, auf denen Garn eingeführt wird, unterliegen

einem Zoll von 45 °/o vom Werth.



Uandelsamtsblatt. Beilage zu Nr. 66.

Dynamo - elektrische Maschinen sind nicht als physikalische Instrumente
anzusehen, sondern als Metallfabrikate mit 45 °/o vom Werth zu verzollen.

Messingene Schnürnadeln sind nicht als Nadeln anzusehen, sondern als

Messingfabrikate (45 °/o vom Werth) zu verzollen.
Zuckerwaaren (Chokolade- und Kakaopräparate) in Büchsen, welche

ausweislich der Faktura nicht nach Gewicht, sondern nach der Zahl der Büchsen

eingekauft worden sind, unterliegen einem Zoll von 50 °/o vom Werth.
Verzinntes Eisenblech unterliegt ohne Bücksicht auf die Stärke des Blechs

als Weißblech einem Zoll von 1 Cent für das Pfund.
Haar für Hutmacher, welches bei der Zubereitung von Pelzfellen zu

Hutmacherpelzwerk abfällt und mit Hauttheilchen gemischt ist, ist als Abfall
anzusehen und unterliegt einem Zoll von 10 °/o vom Werth.

Gebrannte Glykose und gebrannter Traubenzucker zum Färben von Branntwein

unterliegen einem Zoll von 50 °/o vom Werth.
Abfälle (Schnitzel) von Kompositionsmetall (Messing), welche lediglich

zur Fabrikation von Bronzepulver oder anderen derartigen Artikeln geeignet
sind, unterliegen einem Zoll von Cent für das Pfund.

Artikel, welche chemische Zusammensetzungen aus zwei oder mehr Bestand-
theilen bilden und in dieser Zusammensetzung im Tarif nicht besonders aufgeführt
sind, unterliegen einem Zoll von 25 °/o vom Werth ohne Bücksicht auf die

Bestimmung unter Abschnitt 2499 der Akte vom 3. März 1883, wonach die

aus zwei oder mehr Stoffen hergestellten Artikel mit dem Zollsatz des dem

Werth nach den Hauptbestandtheil bildenden Stoffes zu belegen sind.
Pappschachteln, in denen böhmische Glaswaaren eingehen, bleiben bei

Berechnung des zollpflichtigen Waarenwerthes außer Betracht, da derartige
Waaren in der Begel nicht in dieser Aufmachung an dem fremden Markte
eingekauft, sondern gewöhnlich in Stroh verpackt eingeführt werden. Die Verpackung
in Pappschachteln erfolgt gegebenen Falls erst später zur Sicherheit auf dem

Transport auf Veranlassung und Kosten des Importeurs.
Shawls aus Kammwolle unterliegen einem Zollsatz von 40 Cents für das

Pfund und 35 °/o vom Werth, dergleichen Shawls mit Beimischung von Seide,
welche dem Werth nach den Hauptbestandtheil bildet, unterliegen jedoch einem
Zollsatz von 50 °/o vom Werth.

Darmsaiten, welche mit Metalldraht umsponnen sind, sog. „ 5 " Saiten für
Violine oder Guitarre, fallen nicht unter die zollfreien Darmsaiten, sondern

unterliegen als Theile von Musikinstrumenten einem Zoll von 30 °/o vom Werth.
Wollene Turbans gehören zur Kategorie der wollenen Hüte und unterliegen

einem Zoll von 35 Cents für das Pfund und 40 °/o vom Werth.
Kleine Walzen-Spieldosen von etwa 3 Zoll Durchmesser bei 1 Zoll Höhe,

welche durch Drehen einer Kurbel gespielt werden, fallen nicht unter die Kinder-
Spielwaaren, sondern sind als Musikinstrumente zu verzollen.

Gunnysäcke, welche als äußere Verpackung von Kaffee in Säcken dienen,
bleiben für den zollpflichtigen Waarenwerth außer Betracht, da nach einer früheren
Entscheidung Säcke in dieser Beziehung frei sind, gleichviel ob sie als Säcke,
die mit dem Kaffee verkauft werden, oder als Boppelsäcke für den Transport
anzusehen sind.

Stahlröhren, in Längen von 18 Zoll geschnitten, wie solche zu Gestellen
von Velocipeden Verwendung finden, sind nicht als „ Wagentheile" anzusehen,
sondern unterliegen dem Zollsatz für Stahiwaaren (45 °/o vom Werth).

Schreibtafeln in Buchform, als Notizbücher in der Tasche zu tragen, unterliegen

einem Zollsatz von 35 °/o vom Werth.
Kleine Bronzeartikel, wie Liqueurständer, Schreibzeuge, Vasen etc., fallen,

obwohl sie in gewissem Maße versilbert und vergoklet sind, nicht unter die
handelsübliche Bezeichnung von vergoldeten oder versilberten Waaren, sondern

unterliegen als „Wiener Bronzen" einem Zollsatz von 45 °/o vom Werth.
Granitpflastersteine unterliegen wie Sandsteinblöcke zu Pflasterungszwecken

einem Zoll von 1 ^ für die Tonne.
Sogenanntes Antimonblei in Blöcken (Blei mit geringer Legirung von

Arsenik, Antimon und Zinn) ist nicht als Typenmetall anzusehen, sondern wie
Blei in Blöcken mit 2 Cents für das Pfund zu verzollen.

Bandmaße in Lederkapseln fallen, wenn sie theilweise mit Metall verbunden
sind, unter die Metallwaaren zu einem Zollsatz von 45 °/o vom Werth.

Annexe au N" 66, Feuille ©ftleielle «In commerce.

Sogenanntes „ Klub - Sodawasser" (ein Präparat aus Quellwasser und
Kohlensäuregas) unterliegt wie die Nachahmungen von natürlichem Mineralwasser
und wie die künstlichen Mineralwasser einem Zoll von 30 °/o vom Werth
(einschließlich der Flaschen).

Salbeiblätter fallen nicht unter die eßbaren Kräuter und sind daher zollfrei.
Lanzenspitzen, Blätter und andere Phantasiemuster zur Verzierung eiserner

Geländer, sogenannte Geländerspitzen, welche nicht geschmiedet sondern gepreßt
sind, unterliegen einem Zoll von 45 °/o vom Werth.

Wollene und seidene Schleier sind nicht als Besatz zur Fabrikation oder
Ausschmückung von Hüten und Kappen anzusehen, sondern unterliegen und zwar
erstere einem Zoll von 35 Cents für das Pfund und 40 °/o vom Werth und
letztere einem solchen von 50 °/o vom Werth.

Getrocknete Blätter und Fasern der Ixtlepflanze (Art des amerikanischen
Aloe) sind zollfrei.

Tische oder Ständer mit einer bemalten Aufsatzplatte unterliegen wie
„Maria-Antoinettentische" (bestehend in einem vergoldeten Metallständer mit einem
großen Porzellanplattenaufsatz, in dessen Mitte ein Bild von Marie Antoinette,
umgeben von acht mit einem Frauenkopf bemalten Medaillons, sich befindet)
als fertiges Hausgeräth einem Zoll von 35 °/o vom Werth.

Gewalztes, in verschiedenen Farben schillerndes Kirchenglas, wie solches

zur Fabrikation von Fenster- und Thiirenglasmalerei verwendet wird, ist nicht
als Glaswaaren, sondern als „ gewalztes oder ungeschliffenes Tafelglas " anzusehen
und nach der Größe mit 1 Cent für den Quadratfuß zu verzollen und unterliegt,
wenn es mehr als 100 Pfund auf 100 Quadralfuß wiegt, einem Zuschlag auf
den Ueberschuß in demselben Verhältniß.

Nach einer früheren Entscheidung des Schatzamts (Nr. 6440) sollten alte
Nummern von Zeitungen und Zeitschriften, welche nicht nahe dem Zeitpunkt ihres
Erscheinens eingeführt werden, als Drucksachen mit einem Zoll von 25 °/o vom
Werth belegt werden. Diese Entscheidung ist nunmehr dahin abgeändert worden,
daß eine Zeitschrift, so lange als die Herausgabe noch besteht, nicht lediglich
dadurch, daß ihre Versendung nach dem Erscheinen verzögert wird, aufhört eine
solche zu sein.

Eisengußstücke, welche zwar für Maschinen bestimmt sind, aber eine weitere
Bearbeitung, sei es durch Abdrehen an einzelnen Theilen, sei es durch Poliren
an anderen Stellen, oder durch Bohren von Löchern zum Durchstecken von
Bolzen etc. erfahren haben, fallen nicht mehr unter die nicht besonders
aufgeführten Gußstücke von Eisen, sondern sind als Eisenwaaren mit 45 °/o vom
Werth zu verzollen.

I>ouaii('»> ütrangeres. Etats-Unis d'Amerique. La farine lactee
(aliment pour les nourissons) est imposee clTin droit de 20 °/o ad valorem.

Atisstellung von Kraft- un«l Arbeitsmaschinen für
«las Kleingewerbe in A«Irnberg. Eine solche Ausstellung findet
statt vom 15. Juli bis 30. September 1885, wie es scheint, nur für nationale
Produkte. Sie wird 3 Gruppen umfassen, nämlich:

Gruppe I. Kraftmaschinen fur das Kleingewerbe.
» IL Werkzeuge und Arbeitsmaschinen für das Kleingewerbe.
» III. Erzeugnisse des Kleingewerbes, soweit solche unter Beihille

der in Gruppe I und II bezeichneten Maschinen hergestellt
werden.

Exposition «Je moteurs et de macbines-outils pourla petite in«Iustrie et les metiers, ä Auremberg. Une
exposition du genre precite aura lieu du 15 juillet au 30 septembre 1885,
mais pour des produits nationaux seulement, semble-t-il. Les articles exposes
seront divisüs en 3 groupos, savoir:

Groupe I. Moteurs pour la petite industrie et les metiers.
» II. Outils et machines-outils pour la petite industrie el les metiers.
» III. Produits de la petite industrie et des metiers, pour aulant

que des ongius des genres compris dans les groupes I et II
auront servi ä leur fabrication.

Telegrapbes. Les lignes terrestres de Guatemala sont rötablies

Privat-Anzeigen — Annonees non offieielles
Zeilenpreis für Insertionen: die halbe Spaltenbreite 25 Cts., die ganze Spaltenbreite 50 Cts.

Le prix d'insertion est de 25 cts. la petite lig ie, 50 cts. la ligne de la largeur d'une colonne.

Ordonnance de discussion ordinaire.
Le president du tribunal civil du district de Moudon.
A tous les creanciers et pretendants aux biens de Frederic-Albert

Zimmer, de Daetwyl, canton d'Argovie, fabricant de pierres fines pour
l'horlogerie, chef de la maison F. Zimmer, ä Moudon, dont la raison
a ete publiee dans le n° 59 de la Feuille officielle suisse du commerce
de 1883.

Le tribunal de Moudon a, dans sa seance du 20 juin courant, admis
la cession des biens de la maison F. Zimmer en faveur de ses creanciers
et ordonne la faillile qui aura lieu sous forme de discussion ordinaire.

En consequence, ä l'instance du liquidateur, M. le juge L. Favre,
vous etes sommes, sous peine de forclusion de vos pretentions contre la
masse, d'intervenir dans la forme legale au greife du tribunal ä Moudon,
dans un delai de cinquante jours, echeant le lundi dix aout 1885, inclu-
sivement.

Moudon, le 23 juin 1885. 2

Le president: Le greffier:
F. Badoux. Urn. Veuthey, subsl.

(eltitagspnblfkatioii.
Gegen Christian Schaller, von Walkringen, gewesener Müller

in Obergoldbach bei Landiswyl, nach Amerika ausgewandert, ist vom
Richter des Bezirks Konolfingen der Geltstag (Konkurs) erkennt worden.
Die Gläubiger desselben haben ihre Ansprachen gehörig bescheinigt bis und
mit 26. August 1885 unterzeichneter Gerichtsschreiberei einzureichen, bei
Folge des Ausschlusses von der Vermögensmasse im Unterlassungsfalle.

Schloßwyl, den 24. Juni 1885.
Der Gerichtsschreiber:

Weber.

Publikation.
Die Gläubiger in der außergerichtlichen Liquidation der Firma A. Bourgeois

& Cie., Uhren- und Schalenfabrik in Biel und ebenso die Schuldner
derselben werden hiemit eingeladen, Erstere zur Einreichung ihrer gehörig
bescheinigten Ansprachen und Letztere zur Berichtigung ihrer Verbindlichkeiten,

beides beim unterzeichneten Liquidator und Massaverwalter bis und
mit dem 26. August künftig und zwar die Gläubiger bei Folge des
Ausschlusses von der Masse im Unterlassungsfalle. Gläubiger außerhalb des
Amtsbezirkes haben innerhalb desselben ein Domizil zu verzeigen.

Biel, den 20. Juni 1885.

Bewilligt, Der Liquidator:
Der Gerichtspräsident: Brouuer,

(Sig.) Eeuenberger.

Pixlblieation.
Par les presentes les soussignes font savoir ä qui de droit que toute

maison qui fabriquerait ou vendrail en Suisse sans leur autorisalion speciale
leurs noiiveauv modales «le Ioucliets a douilles ä «leux
branches ou de louchets a douille fermee partielleinent,
enregistres en leur faveur conformöment ä la convention franco-suisse du
23 fevrier 1882, s'exposerail ä etre poursuivie en contrefagon par les
soussignes conformement ä l'art. 14 de la dite convention (confiscation des
objets contrefaits, amende de 25 ä 2000 fr. et dommages - interets
proportionnes an prejudice cause).

Geneve, juin 1885.
Pour MM. Gouvy & Cie, domicilies ä Paris,

E. Imer-Schnei<ler, ingenieur-conseil.
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EmtalfflllscM EffretitafetziM-ffimil.
Einladung zur Generalversammlung.

Die Herren Aktionäre der Eisenbahngesellscbaft Effretikon-Wetzikon-
Hinweil werden anmit zu einer Generalversammlung, welche

Mittwoch den 15. Juli <1. J„ Nachmittags ä'/s Uhr,
in der „Krone" in Pfäffikon stattfindet, eingeladen, behufs Behandlung

folgender Geschäfte:
1) Genehmigung des zwischen dem leitenden Ausschüsse der Linie

Effretikon-Wetzikon-Hinweil und der Til. Direktion der Schweizerischen

Nordostbahngesellschaft abgeschlossenen Vertrages betreffend Abtretung
der Linie an die Nordostbahn.

2) Abnahme der Rechnungen.
3) Auflösung der Gesellschaft.

Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß behufs Behandlung

der sub 1 und 3 genannten Traktanden statutengemäß wenigstens
drei Eünftel der Aktien vertreten sein müssen.

Die Stimmkarten können am Tage der Generalversammlung gegen
Vorweisung der Aktientitel oder gegen Ausweis über den Besitz derselben
im Versammlungslokal bezogen weiden.

Die bezüglichen Akten liegen vom 6. Juli an im Gerichtshause Pfäfflkon

zur Einsicht auf.

Pfäffikon, den 24. Juni 1885.
Namens des Verwaltungsrathes

der Eisenbahngesellschaft Effretikon-Wetzikon-Hinweil,
Per Präsident:

M 1150 Z) J. Pfeniiiiiger, Advokat.

Societe generale immobiliere
de

travaux d'utilite publique et agricole.
Le conseil d'administration previent Messieurs les actionnaires qu'ä

partir du 1" juillet prochain il leur sera pave chez les etablissements et
les maisons indiquees plus bas, contre remise du coupon N° 8, Lires ita-
liennes 13. 86 qui comprennent:

L. 7. 86 interet semestriel de l'exercice courant, ä raison du 6 "ff
l'an, sur les L. 262 du capital verse pour chaque action.

L. 6 dividende pour l'exercice 1884 ä payer comptant, suivant le
rapport approuvd par Tassemblee generale dans sa seance du 26 fevrier 1885.

Les paiements auront lieu:
ä Rome

jk Florence
ä Genes
& Turin
k Milan chez
ä Venise
ä Paris
k Berne

chez la Societe generale de crödit mobilier italien,

»

la Banque de credit italien et M. Jules Belinzaghi,
»

»

Banque venitienne de depöts et comptes courants.
Banque de Paris et Pays-Bas,
Banque commercial« (le Berne,

au change du jour.
Berne, le 20 juin 1885. (M 1084 E)

1/ I I 11 I n n» 1 erscheint mit Ausnahme tier Soon- und Feiertage täglich.

Kursblatt des Berner borsenvareins
4h

***** f•7
Abonnemente nehmen alle Postbureaux entgegen

Schweizerische Nordostbahnffesellsehaft.

der

Emission eines Anleihens von 15 Millionen Franken zu 4'
X.

Gemäß Publikationen vom 13. April und 30. Mai 1. J. sind folgende
drei Anleihen der Schweizerischen Nordostbahn zur Rückzahlung gekündigt
worden:

a. auf den 15. Oktober 1885: Bas -^I/a °/o 6 Millionen Anleihen vom
16. April 1873 ;

b. auf den 30. November 1885: Bas 4}ff "ff 5 Millionen Anleihen vom
3. November 1863;

c. auf den 30. November 1885: Bas P/z "ff 3 Millionen Anleihen vom
26. September 1865.

Als Ersatz dieser Anleihen wird den Inhabern von Obligationen
derselben deren

Koiiversion
in Titel des Anleihens I. Hypothek von 160 Millionen Franken zu folgenden
Bedingungen angeboten :

IV. Emission des Hypothekaranleihens I. Ranges, im Betrag von
15 Millionen Franken.

Obligationen von Fr. 500 auf den Inhaber, Batum 1. Bezember 1885.

Zinsfuß 4."ff per Jahr, zahlbar halbjährlich auf 1. Juni und
1. Bezember.

Emissionskurs 99 "ff.
Feste Anlage auf 10 Jahre; die Obligationen fallen auf 1. Februar

1897 zum ersten Male in die Verloosung zur Rückzahlung.
Die Anmeldung und gleichzeitige Abstempelung zur Konversion kann

vom 29. Juni 15. Juli l. J. — in den üblichen Geschäftsstunden —
bei der Gesellschaftskassa der Nordostbahn in Züricli oder bei einer der
am Fuße dieses bezeichneten Stellen erfolgen, wo Prospekte und
Anmeldungsformulare zu beziehen sind.

Der Umtausch der zur Konversion angemeldeten Titel von Fr. 1000
gegen je zwei neue Obligationen von Er. 500 findet von einem später
bekannt zu gebenden Tage, spätestens vom Kündigungstermin an hei der
Hauptkassa der Schweizerischen Nordostbahn statt und es wird dabei den
Inhabern gegen Ablieferung sümmLlicher zugehöriger Coupons außer den
bis zum Kündigungstermin veifallenen Zinsen bezw. Marchzinsen die
Kursdifferenz von 1 % mit Fr. 10 per Obligation von Fr. 1000 vergütet
werden.

XX.
Derjenige Betrag der oben bezeichneten neuen Emission von 15 Millionen

Franken zu 4 "ff, welcher durch Konversion der drei gekündigten Anleihen
nicht in Anspruch genommen wird, wird zur öffentlichen

Subskription
aufgelegt und zwar ebenfalls zum Kurse von 99 "ff und zu den obigen
Bedingungen.

Die Anmeldung zur Subskription kann an den gleichen Tagen vom 29. Juni
bis 15. Juli l. J. — in den üblichen Geschäftsstunden — hei den nämlichen,
unten verzeichneten Stellen stattfinden. Bei allfälliger Ueberzeichnung tritt
entsprechende Reduktion ein. Den Subskribenten wird bis 25. Juli
Mittheilung über die ihnen zugethcilten Beträge gemacht werden.

Auf den 1. August I. J. ist eine erste Einzahlung von Fr. 95 auf jede
zugetheilte Obligation von Fr. 500 hei denjenigen Stellen zu leisten, wo
die Unterzeichnung stattgefunden hat, wogegen den Zeichnern Interimsscheine

auf den Betrag von Fr. 100 lautend zugestellt werden.
Die weitern Einzahlungen von Fr. 400 per Obligation können nur bei

der' Hauptka°sa der Nordostbalm in Zürich geleistet werden, und zwar vom
1. November 1885 bis 1. Februar 1886 zu jeder Zeit und in beliebigem
Umfange, immerhin so, daß durch eine Einzahlung je eine oder mehrere
Obligationen liberirt werden.

Die Verzinsung der An- und Volleinzahlungen wird auf den 1. Dezember
1885 berechnet und zwar für Zahlungen vor diesem Termin zum Zürcher
Bankdiskonto, für solche nach dem 1. Dezember zu 4 "ff.

Die definiliven Titel werden bei der Vollzahlung gegen Rückgabe der
betr. Interimsscheiue ausgehändigt werden.

XII.
Die nicht konvertirten Obligationen der drei gekündigten Anleihen

kommen je vom Verfalllage an bei unserer Hauptkassa im Bahnhof Züricli
zur

liiickzahlung
gegen gleichzeitige Ablieferung bezw. Einlösung der fälligen sowohl als der
obsolet werdenden sämmtlichen Coupons und es liort deren Verzinsung
vom Verfallternhn an auf.

Zürich, den 25. Juni 1885.
Für die Direktion

der Schweizerischen Nordostbahn-Öesellsohaft,
Ber Präsident:

hm «1 «"

Konversions- und Subskriptions-Erklärungen
nehmen, außer der Gesellschaftskassa der Nordosthahn in Zürich,

In Aarau....
Basel
Bern
Cliaux-de-Fonds
Chur
Frauenfeld
Genf

»

Glarus
Lausanne
Locarno
Lugano
Luzern
Neuchätel
St. Gallen
Sehaffhausen
Solotliurn
Weinfelden
Winterthur'
Zürich

In Augsburg
Berlin
Frankfurt a. 31.

»

Karlsruhe
Leipzig
Mannheim
Mülhausen
München
Stuttgart.

entgegen:

I. Schweix.
Aargauische Bank,
Schweizerische Eisenbahnbank,
Berner Handelshank,
Pury & C*%

Bank für Graubünden,
Thurgauische Hypothekenbank,
Bonria & Cie,

Association finanoiöre,
Bank in Glarus,
Hauptkassa der Westschweizerisehe» Eisenbahnen,
Banca della Svizzera italiana,
Banca della Svizzera italiana,
Falck & Cie,

Pury & Cie,

Hauptkassa der Vereinigten Schweizerbahnen,
Zündel & C'%

Ilenzi & Kully,
Thurgauische Kautonalhank,
Bank in Winterthur,
Zürcher Kautonalhank,
Schweizerische Kreditanstalt.

II. Deutschland.
Paul von Stetton,
Disconto-Geselischaft,
M. A. v. Rothschild & Söhne,
Jobs. Göll & Söhne,
Filiale der Rheinischen Kreditbank,
Frege & Cie,

Rheinische Kreditbank,
Bank in Mülhausen,
Bayer. Vereinsbank,
Dörtenbach & Cie. 2 (M 1153 Z)

Buchdruckern JENT & REINERT (Exp. des SGnocis. Hundtlsamtsblattes) in Bern. Imprimcrie JENT k REINER f (Expedition do la Feuüle oßcielle misse du commerce) ä Bern«


	

